
Erstmalige 
berufl iche 
Ausbildung



Gemäss Berufsbildungsgesetz 
und Berufsbildungsverordnung 
können Jugendliche, welche ihre 
Schulpfl icht erfüllt haben, jedoch 
auf Grund ihres Gesundheits-
zustandes, ihrer Ent wicklung 
oder anderer Gegebenheiten den 
Anforderungen einer ordent-
lichen berufl ichen Grundbildung 
(noch) nicht gewachsen sind, 
eine gesetzlich anerkannte 
Aus bildung durch eine Anlehre 
erhalten.

Durch die Anlehre soll Jugendlichen, 

die vornehmlich praktisch begabt 

sind, die notwendigen Fertigkeiten 

und Kenntnisse zur Beherrschung 

einfacherer Arbeitsprozesse vermittelt 

werden.

Der Bereich Werkstätten des hpz 

führt im Auftrag der Invaliden-

versicherung folgende erstmalige 

berufl iche Massnahmen durch:

–   Vorlehre

–   Berufsvorbereitungsjahr

–   hpz interne Anlehren: 

privatrechtlich, mit hpz-Zertifi kat

–   Anlehren: in Liechtenstein gesetzlich 

anerkannt, mit Anlehrausweis 

vom Amt für Berufsbildung und 

Berufsberatung (ABB)

–   zweijährige berufl iche Grundbildung 

mit eidgenössischem Berufsattest 

(EBA) nur in der Küche

Zielgruppe
Motivierte, leistungs- und lernwillige 

Jugendliche und junge Erwachsene, 

die zur Berufsfi ndung oder zum 

Erlernen eines Berufs gezielte 

fachliche sowie agogische Anleitung 

benötigen.

Kontakt
Sozialdienststelle hpz
Stefanie Hastrich

Im alten Riet 103

FL-9494 Schaan

T +423 239 61 72

sozialdienst@hpz.li



Ziele
–   Auf den Einstieg in die berufl iche 

Ausbildung vorbereiten

–   Persönliche Zukunftsplanung 

–   Belastbarkeitstraining

–   Gezielter Aufbau von Fachwissen 

und Arbeitsmethodik

–   Sozial- und Selbstkompetenz 

trainieren

–   Integrationschancen erhöhen

–   Ausbildungsabschluss

Aufnahmekriterien
–   Anmeldung durch die IV-Stelle 

oder andere Auftraggeber 

–   geklärte Finanzierung 

(Kostengutsprache)

Dauer
Je nach Auftrag 1 bis 2 Jahre

Berufsbezeichnungen der 
gesetzlich anerkannten Anlehren 
in Liechtenstein
–   Gärtnereiarbeiter / in 

Fachrichtung Gemüse

–   Küchenassisten / in

–   Holzbearbeiter / in

–   Werkdienstarbeiter / in

–   Ateliernäher / in

–   Hauswirtschaftsmitarbeiter / in

Alle staatliche anerkannten Anlehren 

bieten wir auch mit reduzierten 

Anforderungen als hpz-interne 

Anlehren an.

Für detaillierte Auskünfte zu den 

berufl ichen Massnahmen steht 

Ihnen die Sozialdienststelle des hpz 

gerne zur Verfügung. Wir freuen uns 

auf Ihre Anfrage.



Heilpädagogisches Zentrum 
des Fürstentums Liechtenstein (hpz)

Im Kresta 2 T +423 237 61 61 www.hpz.li

9494 Schaan info@hpz.li ©
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